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Objektsicherheitsprüfungen vom Baumeister Merkblatt zu den ÖNORMEN B 1300 und B 13012

Mit den ÖNORMEN B 1300 und B 1301 

… werden Orientierungshilfen für regelmäßige 
Prüfroutinen im Rahmen von Sichtkontrollen und 
zerstörungsfreien Begutachtungen von Gebäuden 
angeboten:
n  ÖNORM B 1300 „Objektsicherheitsprüfungen 

für Wohngebäude – Regelmäßige Prüfroutinen 
im Rahmen von Sichtkontrollen und zerstö-
rungsfreien Begutachtungen; Grundlagen und 
Checklisten“, Ausgabedatum 2012-11-01

n  ÖNORM B 1301 „Objektsicherheitsprüfungen 
für Nicht-Wohngebäude – Regelmäßige Prüf-
routinen im Rahmen von Sichtkontrollen und 
Begutachtungen, Grundlagen und Checklisten“, 
Ausgabedatum 2016-04-15

Definitionen

n  Wohngebäude gemäß ÖNORM B 1300:  
„... bestehende Gebäude, in denen sich zumin-
dest eine Wohnung befindet und die nicht als 
Dienst-, Natural- oder Werkswohnung über-
lassen wurde.“

n  Nicht-Wohngebäude gemäß ÖNORM B 1301:  
„... Gebäude, die keine Wohngebäude im Sinne 
der ÖNORM B 1300 sind“, z. B. Bürogebäude, 
Groß- und Einzelhandelsgebäude, Industrie- 
und Lagergebäude, Gebäude der Tourismus- 
und Freizeitwirtschaft, öffentliche Gebäude uvm.

Beide ÖNORMEN zielen darauf ab, Eigentümern, 
Eigentümergemeinschaften, Vermietern, Verwal-
tern oder deren Beauftragten standardisierte 
 Verfahrensregeln für Sichtkontrollen der Objekte 
als Orientierungshilfe bereitzustellen. Checklisten 
sollen dabei helfen, eine strukturierte Dokumen-
tation der Sicherheitsbegehungen und Sicht-
prüfungen zu erstellen.

Die ÖNORMEN B 1300 und B 1301 beinhalten 
Empfehlungen zur Erstellung von Objektsicher-
heitsprüfungen und schlagen dafür struktu-
rierte Vorgangsweisen und standardisierte 
 Dokumentationen vor. Durch die Anwendung 
der ÖNORMEN B 1300 und B 1301 können 
mögliche Schäden und Mängel am Gebäude 
aufgezeigt und in weiterer Folge daraus resul-
tierende Haftungen abgewendet werden.

Fachbereiche

Objektsicherheit wird in vier verschiedene Fachbe-
reiche eingeteilt. Die Checklisten der ÖNORMEN 
B 1300 und B 1301 umfassen bauliche, technische 
und organisatorische Vorkehrungen in den 
 Bereichen:
n  Technische Objektsicherheit – zur Aufrechter-

haltung einer ordnungsgemäßen und sicheren 
Gebäudesubstanz.

n  Gefahrenvermeidung und Brandschutz – sowohl 
vorbeugend als auch unmittelbar, im Falle von 
Gasaustritt, im Gefahrenfall sowie in Folge von 
Witterungsbedingungen.

n  Gesundheits- und Umweltschutz – zur Bewah-
rung gesunder und im Einklang mit Regelungen 
des Umweltschutzes stehender (Lebens- und 
 Arbeits-)Bedingungen.

n  Einbruchsschutz und Schutz vor Außengefahren 
– in Zusammenhang mit Einbruchs- und 
 Zutrittsschutz, Zivilschutz und dem Schutz  
vor Naturgefahren.

Checklisten

Die ÖNORM-Checklisten umfassen sämtliche Teile 
des Gebäudes, des Grundstücks und aller (mög-
lichen) darauf befindlichen Anlagen, wie z. B.  
(auszugsweise):
n  Fassade/Gesimse
n  Dach
n  Fenster- und Türenkonstruktionen
n  Kinderspielplätze
n  Trinkwasserbrunnen
n  Aufzugsanlagen
n  Parkplätze
n  Fluchtwege und -Beschilderungen
n  etc.

Hinweis: Die Checklisten in den ÖNORMEN 
B 1300 und B 1301 bilden die Maximalversi-
onen eines Objektsicherheits-Checks ab.  
Es steht Gebäudeeigentümern frei, auch nur 
 Teilbereiche überprüfen und dokumentieren  
zu lassen. Jedenfalls sollten die sicherheits-
relevanten Bereiche von Gebäuden überprüft 
werden. Für die Entscheidung, welche Bereiche 
sicherheitsrelevant sind, steht Ihnen der Bau-
meister mit Rat und Tat zur Seite.
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 WIE funktioniert eine Objektsicherheits-
überprüfung?
n  Der Gebäudeeigentümer beauftragt den Bau-

meister, eine Objektsicherheitsprüfung oder 
Teile daraus durchzuführen.

n  Der Gebäudeeigentümer stellt die für die 
 Objektsicherheitsprüfung relevanten Gebäude-
pläne und -unterlagen zur Verfügung und 
 gewährt Zugang zu allen Gebäudeteilen.

n  Es wird ein Zeitplan für die Überprüfungen 
 festgelegt.

n  Termine mit den Personen, deren Anwesenheit 
für die Objektsicherheitsprüfungen erforderlich 
sind (z. B. Hausmeister, Mieter, Pächter etc.), 
werden vereinbart.

n  Die Objektsicherheitsprüfungen werden 
 durchgeführt.

n  Der Gebäudeeigentümer erhält die Über-
prüfungsprotokolle, die gegebenenfalls in 
einem Abschlussgespräch erläutert werden.

 WIE OFT müssen Begehungen wiederholt 
 werden?
Die ÖNORMEN B 1300 und B 1301 sehen Objekt-
prüfungen zumindest einmal pro Jahr vor. Eine 
Objektsicherheitsprüfung wird in jedem Fall un-
mittelbar nach Elementarereignissen (Sturm, 
Hochwasser, Erdbeben etc.) empfohlen.
Generell sollten Prüfungen so festgelegt werden, 
dass der Erhalt des sicheren Gebäudezustandes 
 jederzeit gewährleistet ist. Dabei sind die maß-
geblichen gesetzlichen Vorgaben und die Hersteller-
angaben zu berücksichtigen.

 WIE LANGE sind die Unterlagen aufzubewahren?
Die Ergebnisse der Überprüfungen sollten fortlau-
fend und chronologisch dokumentiert werden. Da-
mit soll jederzeit leicht ersichtlich sein, wann, wie 
oft und von wem Kontrollen durchgeführt wurden. 
Diese Unterlagen (z. B. Checklisten und allfällige 
Beilagen) sollten chronologisch und mindestens 
zehn Jahre lang aufbewahrt werden.

Fragen und Antworten

 WER darf Objektsicherheitsprüfungen gemäß 
den ÖNORMEN B 1300 und B 1301 durchführen?
Objektsicherheitsprüfungen gemäß den 
ÖNORMEN B 1300 und B 1301 dürfen nur von 
qualifizierten und dafür befugten Personen durch-
geführt werden. Der Baumeister ist aufgrund sei-
ner umfassenden Ausbildung und Erfahrung im 
Baubereich dafür qualifiziert und aufgrund des für 
ihn maßgeblichen Berufsrechtes (Gewerbeordnung) 
befugt.

 WARUM sollen Gebäudeeigentümer Objekt-
sicherheitsprüfungen durchführen lassen?
Grundsätzlich sind Gebäudeeigentümer für die 
 Instandhaltung ihrer Gebäude verantwortlich. Sie 
müssen zumutbare Instandhaltungs- und Verbesse-
rungsarbeiten veranlassen, damit die Benützer ihrer 
Gebäude diese gefahrlos und verkehrssicher ver-
wenden können (Verkehrssicherungspflicht).  
Speziell wenn Gebäude oder Wohneinheiten ver-
mietet werden, sind Gebäudeeigentümer für Schä-
den, die ursächlich durch nicht erfolgte Wartungen, 
Reparaturen und Adaptierungen entstanden sind, 
haftbar. Schon allein aus der Abwehr von Schäden 
an Gebäudeteilen oder gar an Leib und Leben ergibt 
sich die Notwendigkeit von regelmäßigen Gebäude-
überprüfungen. Diese können in Form von Objekt-
sicherheitsprüfungen gemäß den ÖNORMEN 
B 1300 und B 1301 durchgeführt werden.

Darüber hinaus sprechen eine Reihe von wirtschaft-
lichen Gründen für Objektsicherheitsprüfungen, 
die erforderliche bauliche Maßnahmen an Gebäu-
den aufzeigen können:
n  Durch Objektsicherheitsprüfungen wird der Wert 

von Gebäuden gesichert.
n  Durch Qualitätssicherungen im Gebäude kann 

der Wert von Gebäuden sogar erhöht werden.
n  Wenn erforderliche Reparaturen und Instandhal-

tungen von Gebäuden oder Gebäudeteilen zu 
spät durchgeführt oder gar verabsäumt werden, 
sind Schäden unausweichlich (z. B. Dächer, Fas-
saden, Lifte, Bodenbeläge, Heizsysteme, elek-
trische Anlagen etc.). Die Schadensbehebung 
kann dabei wesentlich teurer ausfallen als die 
versäumte Instandhaltung oder Reparatur, so-
fern nicht noch zusätzlich Folgeschäden einge-
treten sind.
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BEZUG DER ÖNORMEN
Die ÖNORMEN B 1300 und B 1301 können über www.austrian-standards.at 
bezogen sowie von Baumeistern über „meinNormenPaket“ der Bundesinnung 
Bau auf www.normenpaket.bau.or.at gratis heruntergeladen werden.


